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1.

1.1.3.

1.3.1.

1.4.2.

2.

2.5.

2.7.

2.7.

3.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Eingeschränkte Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete, großflächiger Einzelhandel
(§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

GEe

0,4

III

III

Anzahl
Vollgeschosse

Teilbereich

Dachform

H

Nachrichtliche Übernahme

Flurstück mit Flurstücksnummer
(lt. Kataster)

5296/42

Bestandsgebäude

Planung Verkehrsanlagen

Vermaßung in Meter (Bsp.)21,0

Gelände / Böschung

Planzeichenlegende

9.

13.

13.2.1.

15.

15.6.

15.13.

15.14.

Öffentliche Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen: Bäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Teilbereiche
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Anforderungen an die Gestaltung

Flachdach und flachgeneigtes Dach mit 0-5° Dachneigung

Satteldach

Walmdach

Firstrichtung

FD (0-5°)

SD

WD

3.

3.1.

3.1.

3.1.

3.4.

3.5.

offene Bauweise

Doppelhäuser oder Hausgruppen

Einzelhäuser

Einzel- oder Doppelhäuser

Baulinie

Baugrenze

o

DH

E

ED

6.

6.1.

6.4.

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

7.

7.

9.

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Elektrizität

Abwasser

Gas

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

WA

SO

2.8. Gebäudehöhe, als Höchstmaß

Wandhöhe, als Höchstmaß

GH

WH

3. abweichende Bauweisea

5.

5.2.1.

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die
örtlichen Hauptverkehrswege
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bahnanlagen

F Bezeichnung unterschiedliche Teilbereiche

-
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